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Seile 6 Die Vorkämpferin Nr. 4

Stratzcnbahnschaffnerinnen, auch Bäuerinnen in ihrer
stattlichen Tracht. An der Aussprache, besonders über den Frieden,

beteiligten sich diele Genossinnen, Arbeiterinnen der
verschiedensten Berufe, darunter eine Tabakarbeiterin,
eine junge Munitionsarbeiterin, eine Schuhstepperiu, eine
Landfrau aus einem Bergwerksgebiete, eine Versicherungsangestellte.

Die Tagung stimmte folgenden Resolutionen zu:

Die Arbeiterinnen und der Friede.
Die Konferenz protestiert -gegen jedes verlMte oder offene

Bestreben, das den raschen Friedensschluß verzögert. Die i-rvu»

ferNz spricht ans, daß sie sich mit dein Separatfrieden nicht
begnügt, sondern einen allgemeinen Frieden wünscht. Zur
Erreichung dieses Zieles beschließt, die Konferenz, an die

österreichischen, deutschen und so weit es möglich,
auch an die s o z i a l d c m akratisch e n F r a u e n d e r
neutralen und der E n t c n t e st a a t e n eine Zuschrift
zn senden. Die Konferenz weist das Landesfr-au-ena-g-itat-ions-
lmnitee an. olle Mittel anzuwenden-, um die Cache des Friedens
zu fördern.

Die Arbeiterinnen und die UebergaiiBwirtschast.
Entschädigung! der Arbeitslosen: staatliche Arbeitsvermittlung

niit Einbeziehung der Organisationen und der Frauen:
Verkürzung der Arbeitszeit. Nirgends darf mehr als acht

Stunden gearbeitet werden. Errichtung paritätischer Lohn-
ämter, damit den Frauen der Lohn znm Lebensunterhalt
gesichert -werde. Bei- der Abrüstung- muß darauf geachtet Werve«,
daß die Heimkehrenden nicht zu Lohndrückern werden. Weder
Frauen noch Müttern darf die Arbeit untersagt werden. Jede
Mutter soll vom Staate zehn Wochen vor und zehn
W ochen na ch der E n t b i n d u n g einer .Unterstützung
teilhaftig werden. Für die Kinder der arbeitenden Frauen sollen
Kinderheime, Säuglingsheime, Tagesheim« in genügender
Anzahl errichtet werden.

Zum Kampf für das Frauenstimmrecht.
In der Wiener A r b e i t e r i n n e n z e i t u n g

unserem Schwesterblatt in Oesterreich, schreibt die Redakteurin,
die hervorragende Volksagitatorin Adelheid Bopp:

„Wenn es den Frauen nicht an Entschiedenheit und
Entschlußkraft- fehlt, dann können sie jetzt das Frauenw-ahlrecht
erringen. Zunächst in der Gemeinde. Der grandiose,
bewunderungswürdige Kampf der Arbeiter und Arbeiterinnen hat nicht
nur den- Frieden, sondern auch dem Recht und der Demokratie
gedient. Ber der Forderung nach dem allgemeinen, gleichen und
direkten Wahlrecht in der Gemeinde -wurde von unsern Genossen
kr in Zweifel gelassen, daß sie wirklich das allgemeine Wahlrecht
meinen, das heißt ein Wahlrecht, das so allgemein rst, datz es
auch die Frauen einbezieht. Wir .können uns
vorstellen, daß es der Regierung nicht leicht gefallen sein -mag-,

zu erklären, daß sie dem Franenwahlrecht keine Hindernisse in
den Weg legen Vierde. Ulis aber fällt es -nicht -weniger schwer,
daß vorerst nur die Gemeinde den Fran-e-n das gleiche Bürger-

.recht gewähren- soll. Denn die Frauen wollen anch das Wahlrecht

zum Reichsrat. Au den Pflichten das Recht, ist der Kampfruf
ber Frauen auf allen Gebieten. Die Regierung erkennt an,

daß die schon dem Rei chsw-ah l re ch t zugrunde liegenden
demokratischen Prinzipien mehr als bisher zur
Geltung gelangen müssen. Eines der größten Hindernisse für
die Wahlberechtigung lind Wählbarkeit der Frauen ist damit
aus dem Wege geräumt. Keine Gemeinde in Oestereich wird
sich mehr auf die Regierung hinausreden können, wenn sie den
Frauen das Wahlrecht verweigern will. An den Frauen ist es

nun, überall in allen Gemeinden die Vorbereitungen zu treffen,
um die weibliche Bevölkerung auf -chre Pflichten als künftige
Wählerinnen vorzubereiten. An den sozialdemokratischen Frauen
soll es nicht fehlen."

Die Friedensforderungen der
arbeitenden Frauen.

L u i s e Z i e tz die unerschrockene Kämpserin für die
Rechte der Arbeiterinnen, die -wegen ihres mutvollen
Auftretens gegen deu Krieg und für den Frieden wie C l a r a
Zetkin und R o s a L u x e m b u r g und viele andere,
heldenhafte Genossinnen von der deutschen Justiz verhaftet

wurde, hat den Genossinnen in O e st e r r e i ch Holland.
Däne in ark und der S ch w e i z die Friedensforderungen
der deutschen Genossinnen übermittelt. Sie sollen in allen
Ländern an Versammlungen und Konferenzen von den
Arbeiterinnen besprochen und beraten werden. Ihre
Verwirklichung ist eine dringende internatio-
n a l e Notwendig?« i t. „Der Fralien-Reichsairsschuß
der Unabhängigen Sozialdemokratie Deutschlands", sagt
die Kundgebung einleitend, „erklärt seine Entschlossenheit.
mit äußerster Energie für einen Frieden der Völkerverständigung,

für einen Frieden ohne Annexionen nnd ohne
Kriegsentschädigung wirken zu wollen. Er reklamiert aber
auch das Recht sür die Frauen, all den FLiedensbedingungeii
mitzuarbeiten, die für- die kulturelle Entwicklung, für die
Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Völker von
bestimmendem Einfluß sind. Neben den großen Politischen
Forderungen, wie zum Beispiel der allgemeinen Abrüstung und
der Schiedsgerichte, die durch die Aufnahme in den
Friedensvertrag internationale Gültigkeit erhalten, erheben die
Frauen mit allem Nachdruck insbesondere die folgenden
Politischen nnd sozialpolitischen Forderungen:

1. Die EinräiMMNg des allgemeinen, gleichen, direkten und
geheimen -W ah l r e cht s für beide Geschlechter vom vollendeten
2V. Lebensjahre an zu allen gesetzgebenden und öffentlichen- Ver-
waltlingskörperschaften in Reich, Staat und Gemeinde.

2. Ein völlig freies Vereins-, Versamm-
l n n Ks- -und -Streik r echt; Beseitigung aller Ausnahmegesetze

gegen die Jugend, das Gesinde, die Landarbeiter und
fremdsprachigen Arbeiter.

?>. Berk !i. r z u n g- der t ä g l i ch- -e n Arbeitszeit auf
mindestens acht Stunden für alle erwachsenen Arbeiter und
Arbeiterinnen; auf sechs Stunden für alle Arbeitenden- unter 18

Jahren.
t. Verbot der E r w e r b s a r b c i t für alle Kinder bis

zum 16. Lebensjahr.
S. Freigabe d c s -S o n n a b e n d - N a ch- m i t t a g s fii r

die Arbeiterinnen. Freigabe eines..Nachmtttagz-in jeder- Woche-
für die Jugendlichen zur Körperübung.

K. Verbot der Nachtarbeit, insbesondere für die

Frauen und Jugendlichen nnd eine Einschränkung der als Nacht
bezeichneten Zeit.

7. A l l j ä h r l i ch vierzehn T a g-e Ferien unter
Weiterzahlung des Lohnes für Erwachsene nnd Jugendliche.
Gleichen Lohn für gleiche Leistung für Männer und Franen.

8. Verbot der Beschäftigung für Arbelterinnen
bei gewerblichen Giften und- gesundheitsschädigenden

Arbeitsarten und Arbeitsmethoden.
9. Verbot der Beschäftigung f ü r Arbeiterinnen

acht Wochen vor der Entbindung und acht
W ochen nach dieser.

111. Ausbau des H e l m a r b e i t e r s ch u tze s bei dem
die Bestimmungen für die Jndustriearbeiterinnen in
sinngemäßer Weise übernommen -werden müßten.

11. Ausbau der G e w e r b e i n sp e k t i o n Vermehrung

der Beamten, insbesondere durch. Hinzuziehung von
Arbeitern und Arbeiterinnen. Anstellung von Aerzten, Erweiterung
von Machtbefugnissen der Inspektoren.

12. Ausbau der sozialen Versicherung und
ihre Ausdehnung- anf alle Arbeiter nnd Arbeiterinnen,
insbesondere auf die Hausgewerbetreibenden lind Hausangestellten.

18. Einführung der Arbeitslosenversicherung.
lt. Vereinheitlichung der A r b e i t s v e rm i t t -

l li n g dnrch -Schaffung k om m u n a l e r Arbeits n -a ch -
weise auf paritätischer Grundlage mit beruflicher Gliederung.

Zum -Schutz von Mutter und Kind.
V o n der K r a n k e n v e r s i che r u n g.

Z. Ausdehnung der K r a n ke n v e r si ch e-r u n g auf alle
lohnarbeitenden Frauen und Mädchen sowie auf alle -weiblichen
Personen- deren Familieneinkom-men S0M Mark nicht übersteigt.

2. Obligatorische Einführung d e.r
Schwangerenunterstützung für acht Wochen- in der vollen Höhe
des durchschnittlichen Tagelohnes der in Frage kommenden Lohnklasse

für Lohnarbeitcrinnen-
3. Obligatorische Einführung der Schwangerenunterstützung

für alle übrigen weiblichem Versicherten in der Höhe des

ortsüblichen T-ag-lohnes für weibliche Erwerbstätige.
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